
Umstellung der Konstanzprüfung  
auf DIN 6868-4:2021-03

Vollständige Abnahmeprüfung nach DIN 6868-150:2013-06 
(incl. DFP-Messgerät und digitaler Bildempfänger) vorhanden? 

   Ja:
  Umstellung von DIN 6868-13/DIN 6868-4:2007-10 auf DIN 6868-4:2021-03 möglich

  Nein, DIN 6868-150 ohne Dokumentation DFP-Messgerät:
   TAP DFP-Messgerät mit einreichen
   Umstellung von DIN 6868-13/DIN 6868-4:2007-10 auf DIN 6868-4:2021-03 möglich

  Nein, DIN 6868-150 ohne Dokumentation digitaler Bildempfänger/visuelle Prüfung:
  AP/TAP Bildempfänger nach DIN 6868-150 mit einreichen
  Umstellung von DIN 6868-13/DIN 6868-4:2007-10 auf DIN 6868-4:2021-03 möglich

  Nein, es liegt nur eine Abnahmeprüfung nach §16 RöV vor
   Es muss eine neue vollständige Abnahmeprüfung nach DIN 6868-150 mit allen 

Prüfpunkten durchgeführt werden
  danach Umstellung von 6868-13 / DIN 6868-4:2007-10 auf DIN 6868-4:2021-03 möglich

Muss die neue DIN 6868-4 bei Teilabnahmeprüfungen an bestehenden 
Geräten (vor 01.04.21 in Betrieb genommen) angewandt werden? 

 NEIN 

  Erfolgen Teilabnahmeprüfungen an bestehenden Geräten (Altgeräten), darf die alte Norm 
6868-4 oder DIN 6868-13 mit altem Prüfkörper weiter angewandt werden. *

Muss bei Teilabnahmeprüfungen an bestehenden Geräten ein Prüfkörper 
nach DIN 6868-4:2021-03 (entspricht dem Prüfkörper nach der DIN 6868-
150:2013-06, Anhang A) für die Konstanzprüfung verwendet werden? 

 NEIN 

  Erfolgen (Teil)Abnahmeprüfungen an bestehenden Geräten (Altgeräten) dürfen neben den 
neuen Prüfkörpern auch die alten Prüfkörper nach DIN 6868-4:2007-10 oder DIN 6868-
13:2012-03 für die Konstanzprüfung weiterverwendet werden. 

  Die Konstanzprüfung (KP) ist jedoch mit den vollständigen Prüfpositionen nach 
DIN 6868-4:2021-03 durchzuführen (z. B. Ergänzung DFP). *
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